
  
  

 

 
 

 
 
 

  

 
 

 

    
  

 
 

      

 

 

 

 
          

 
 
 

     
      

        
    

       
   

       
    

        
    

 

         
    

     
       

       
     

        
        

        
    

    
 
 

    
        
          

    
 
 

Bezirksamt Neukölln von Berlin 
Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste 
Bezirksstadtrat 

Postanschrift  Pressemitteilung Bezirksamt Neukölln von Berlin 
12040 Berlin 

Pressekontakt 

Datum: 05.03.2020 Tel.: +49(0) 30 90239 - 2265 
Stadtrat-Biedermann@bezirksamt-
neukoelln.de 

Kiezverträglicher Wohnungsbau für Neukölln – 
Bezirk setzt Rahmenbedingungen 

In Berlin ist insbesondere bezahlbarer Wohnraum Mangelware. In Baulü-
cken oder auf unbebauten Flächen im Blockinnenbereich errichtete Woh-
nungen helfen allerdings häufig nicht, den Mangel an bezahlbarem Wohn-
raum einzudämmen. Geringverdiener können sich solche Wohnungen 
nur selten leisten. Aus dieser Praxis folgt eine ablehnende Haltung vieler 
Menschen gegenüber Nachverdichtungsvorhaben generell, die für eine 
wachsende Stadt der kurzen Wege aber unerlässlich sind. Wo kein Plan-
erfordernis besteht, haben die Bezirke bisher kaum Steuerungsmöglich-
keiten. Das Bezirksamt Neukölln geht mit dem Neuköllner Modell für 
kiezverträglichen Wohnungsbau nun neue Wege. 

Wo dem Grunde nach Baurecht besteht, aber Befreiungen nach dem 
Baugesetzbuch notwendig sind, überträgt Neukölln die Regelungen des 
Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung nun auch auf sol-
che Vorhaben. Dies gilt für Befreiungen über 1.000 m2 zusätzliche Ge-
schossfläche. Dann sind 30 Prozent mietpreis- und belegungsgebunde-
ner Wohnraum zu schaffen. Darüber hinaus müssen sich die Bauherren 
an der Finanzierung von Grundschul- und Kitaplätzen beteiligen, sollte 
festgestellt werden, dass diese nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen. Ziel ist es, das Angebot an bezahlbaren Wohnungsbau auszu-
bauen, ausreichende Kita- und Schulplätze bereitzustellen und die Akzep-
tanz von Nachverdichtungen zu erhöhen. 

Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste Jochen 
Biedermann erklärt hierzu: „An vielen Stellen wird in am Bedarf der Neu-
köllner*innen vorbei gebaut. Mit dem Neuköllner Modell setzen wir einen 
Rahmen für bezahlbare und lebenswerte Kieze.“ 

http:neukoelln.de
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Hintergrund:  

Die Zahl der Berliner*innen mit Wohnberechtigungsschein (WBS) steigt 
seit Jahren – gleichzeitig geht die Zahl der Sozialwohnungen erheblich 
zurück. Der Neubau gleicht diese Entwicklung nicht aus. Die Möglichkei-
ten der Bezirke hierauf einzuwirken, sind begrenzt. Nur wenn neues Bau-
recht geschaffen wird, können sie bisher über das Berliner Modell der ko-
operativen Baulandentwicklung Einfluss auf u.a. die Art des Wohnraums 
nehmen. Im Regelfall sind davon größere Vorhaben betroffen, für die ein 
Planerfordernis für die Einleitung eines langwierigen Bebauungsplan-Ver-
fahrens (B-Plan-Verfahren) besteht. 

Bei Nachverdichtungen hingegen – Lückenschlüsse, kleine ungenutzte 
Grundstücke oder Bebauungen im Innenbereich eines Blocks – besteht 
regelmäßig Baurecht, das sich aus älteren Bebauungsplänen und in 
Westberlin häufig aus dem Baunutzungsplan ergibt. Das Berliner Modell 
kann daher nicht angewendet werden. Der Baunutzungsplan scheibt al-
lerdings Nutzungsmaße vor, über welche die Bebauung z.B. einer Baulü-
cke fast immer hinausgeht (z.B. die Geschossflächenzahl – GFZ). Das 
Baugesetzbuch sieht für solche Fälle die Möglichkeit einer Befreiung von 
diesen Festsetzungen vor (§ 31 Abs. 2 BauGB), wodurch Bauvorhaben 
trotzdem durchgeführt werden können. Entscheidungen darüber sind Er-
messensentscheidungen. 

An dieser Stelle setzt das Neuköllner Modell an. Bei Gründen des Allge-
meinwohls gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB oder einer offensichtlich nicht 
beabsichtigten Härte im Sinne des § 31 Abs. 2 Nr. 3 BauGB ist die Ertei-
lung einer Befreiung regelmäßig zu bejahen. Besteht der Befreiungsgrund 
jedoch in der städtebaulichen Vertretbarkeit gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB, sind alle für und gegen das Vorhaben sprechenden städtebauli-
chen Gründe umfassend zu berücksichtigen. Der Behörde erwächst dar-
aus ein Ermessenspielraum, der hinreichend groß ist für die Berücksich-
tigung städtebaulicher Gesichtspunkte wie dem Angebot an Kindertages-
stätten- oder Grundschulplätzen sowie von preisgünstigem Wohnraum. 
Sofern keine anderen Gründe gegen eine Befreiung sprechen, wird die 
Befreiung also daran gekoppelt, dass durch die Auflagen – mietpreis- und 
belegungsgebundener Wohnraum sowie Finanzierung von Grundschul-
und Kitaplätzen – städtebauliche Problemlagen gemindert werden. 

Die Erteilung der Befreiung und die Verpflichtungen der Bauherren stehen 
damit in unmittelbarem Zusammenhang. Überdies beziehen sich alle For-
derungen des Bezirksamtes nur auf Maßnahmen, die ohne Befreiung 
nicht gebaut werden dürften und nicht auf Planungen, für deren Ausfüh-
rung ohnehin ein Anspruch besteht. Die vom Bezirksamt Neukölln gefor-
derten 30 Prozent Mietpreis- und Belegungsbindungen gelten also nur für 
die neu errichtete Geschossfläche, die erst durch die Befreiungsentschei-
dungen möglich wird – und das erst für die Fälle, in denen mehr als 1.000 
m² zusätzliche Geschossfläche entsteht. Das gilt ebenfalls für die Finan-
zierung von Grundschul- und Kitaplätzen. Bei den Herstellungskosten für 
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soziale Infrastruktur orientiert sich der Bezirk an den Richtlinien des Ber-
liner Modells. 

Der Bauherr sichert dem Land Berlin vertreten durch den Bezirk vertrag-
lich die Mietpreis- und Belegungsbindung zu. Das Land Berlin bietet dem 
Bauherrn für die Errichtung von mietpreis- und belegungsgebundenem 
Wohnraum Mittel aus dem Berliner Wohnungsbauförderprogramm an. 
Grundlage der Förderung sind die „Verwaltungsvorschriften für die soziale 
Wohnraumförderung des Miet- und Genossenschaftswohnungsbaus in 
Berlin (WFB)“. Verzichtet der Bauherr auf die Beantragung der als Aus-
gleich angebotenen Mittel oder wird eine Wohnraumförderung allein aus 
von ihm zu vertretenden Umständen versagt, so gilt die Verpflichtung 
trotzdem. 

Genauere Informationen können Sie der Arbeitsanweisung auf unserer 
Webseite entnehmen: 

https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungs-
amt/stadtplanung/planungsrechtliche-auskuenfte/artikel.275293.php 

https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungs
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Bezirksamt Neukölln von Berlin 
Stadtentwicklungsamt 

Stadt L 06.01.2020 

Vorgehen bei Anträgen, mit denen die Zulassung von Wohnungsbauvorhaben 
gem. § 31 Abs. 2 BauGB erreicht werden soll 

„Neuköllner Modell“ 

A.  TEXT DER  ARBEITSANWEISUNG  

Im Geltungsbereich älterer Bebauungspläne, insbesondere des Baunutzungsplans, 
kommt es vielfach vor, dass städtebaulich erwünschte oder jedenfalls vertretbare Woh-
nungsbauvorhaben nur bei Erteilung einer Befreiung von den Festsetzungen des jewei-
ligen Bebauungsplans gem. § 31 Abs. 2 BauGB zulässig sind. Diese Entscheidung steht 
im Ermessen der Behörde, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der Regelung erfüllt 
sind. Dabei handelt es sich um ein „intendiertes“ (also regelmäßig positiv auszuübendes) 
Ermessen, wenn Gründe des Allgemeinwohls gem. § 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB oder eine 
offensichtlich nicht beabsichtigte Härte i. S. d. § 31 Abs. 2 Nr. 3 BauGB die Erteilung 
einer Befreiung erfordern. Besteht der Befreiungsgrund jedoch in der städtebaulichen 
Vertretbarkeit gem. § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, sind alle für und gegen das Vorhaben 
sprechenden städtebaulichen Gründe umfassend zu berücksichtigen. 

Im Bezirk Neukölln richtet sich die Erteilung einer entsprechenden Befreiung im räumli-
chen Geltungsbereich der „Städtebaulichen Leitlinien zur planungsrechtlichen Beurtei-
lung von Wohnungsbauvorhaben der Nachverdichtung im Bestand im Rahmen des § 31 
Abs. 2 BauGB“ vom 18.02.2014 – wie bisher – danach, ob die Anforderungen der insge-
samt sechzehn Leitlinien eingehalten sind und auch sonst keine städtebauchen Gründe 
entgegenstehen. Die Arbeitsanweisung wurde der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen zur Kenntnis gegeben. Durch die vorliegende, Arbeitsanweisung wer-
den die weiteren zu berücksichtigenden städtebaulichen Gründe wie folgt konkretisiert: 

1.  Anwendungsbereich der  Arbeitsanweisung  

Diese Arbeitsanweisung gilt für alle Fälle, in denen die beantragte Befreiung gemäß § 
31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB die Errichtung von 

mehr als 1.000 m² zusätzlicher Geschossfläche für Wohnnutzung 

ermöglicht. 

Die Arbeitsanweisung ist im Bereich zwischen 800 m² und 1.000 m² zusätzlicher Ge-
schossfläche anzuwenden, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Planung die 
Größenordnung 1.000 m² nur deshalb unterschreitet, um die Anwendung der Arbeitsan-
weisung zu vermeiden. 

1 



  

 

 
  

 
 

  

 

  
       

 

 
  

 
  

         
        

 
          

  
   

  
  

    
   

  

  
     

 

   
  

      
      

  

 

   

  
      

Maßgeblich für die Berechnung der Geschossfläche i. S. dieser Arbeitsanweisung ist die 
im Rahmen der Antragstellung vorzulegende Nutzungsmaßberechnung eines öffentlich-
bestellten Vermessungsingenieurbüros. Im Rahmen der Vor-Abstimmung von Vorhaben 
gem. Nr. 8.1 dieser Anweisung reichen auch sonstige Berechnungen zunächst aus. 

Zusätzliche Geschossfläche wird hier definiert als diejenige Geschossfläche, die durch 
die Befreiung über die 

• bisher planungsrechtlich zulässige Geschossfläche 

hinaus ermöglicht wird. 

Soweit darüber hinaus im Bestand bereits vorhandene genehmigte Geschossfläche vor-
handen wird, wird diese bei der Berechnung der Verpflichtungen nicht in Anrechnung 
gebracht. 

2.  Geförderter Wohnungsbau  

Berlin leidet unter einem signifikanten Mangel an Wohnraum für Haushalte, deren Ein-
kommen die für einen Wohnberechtigungsschein geltenden Einkommensgrenzen unter-
schreitet. Der städtebauliche Belang der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) gebietet deshalb überall dort, wo dies rechtlich 
möglich ist, neuen Wohnraum nur zuzulassen, wenn er diesem Belang entspricht. Im 
Bereich der Bauleitplanung wird dies durch die Anwendung des „Berliner Modells der 
kooperativen Baulandentwicklung“ (nachfolgend kurz „Berliner Modell“ oder auch nur 
„Modell“ genannt) sichergestellt. Dies geschieht in der Weise, dass der Vorhabenträger 
vertraglich einer Mietpreis- und Belegungsbindung zustimmt und das Land Berlin dem 
Vorhabenträger für die Errichtung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohn-
raum Mittel aus dem Berliner Wohnungsbauförderprogramm anbietet. Grundlage der 
Förderung sind die „Verwaltungsvorschriften für die soziale Wohnraumförderung des 
Miet- und Genossenschaftswohnungsbaus in Berlin (WFB)“ in ihrer jeweils aktuellen 
Fassung. Verzichtet der Vorhabenträger auf die Beantragung der vom Land Berlin als 
Ausgleich angebotenen Wohnraum-Fördermittel oder wird eine Wohnraumförderung al-
lein aus von ihm zu vertretenden Umständen versagt, so sind vom Vorhabenträger auch 
ohne Wohnraumförderung Verpflichtungen zur Errichtung förderfähiger Wohnungen ein-
schließlich Mietpreis- und Belegungsbindungen im gleichen Umfang zu übernehmen und 
zu sichern. 

Diese Erwägungen und das durch sie begründete Verfahren sind auch im Rahmen der 
vorliegenden Arbeitsanweisung anwendbar. Eine positive Ermessensentscheidung über 
einen Befreiungsantrag soll deshalb in gleicher Weise wie im Rahmen des Berliner Mo-
dells davon abhängig gemacht werden, dass der Vorhabenträger entsprechende Ver-
pflichtungen übernimmt. 

Die Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 1 zu dieser Arbeitsanweisung. 

3.  Kindertageseinrichtungen  

Da für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer 
Kindertageseinrichtung besteht und dessen Ausübung auch erwünscht ist, ist zusätzli-
cher Wohnraum städtebaulich nicht zufriedenstellend integrierbar, wenn der Bezirk nicht 
über entsprechende Plätze in angemessener Entfernung verfügt. Deshalb unternimmt 
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der Bezirk flächendeckend Anstrengungen, dies zu ändern und führt in allen Mangelge-
bieten Maßnahmen zur Verbesserung der Kindertageseinrichtungs-Platzsituation durch. 
Diese Maßnahmen sind mit Kosten verbunden, die nach den Berechnungsregeln des 
Berliner Modells pro Platz pauschalierbar und auf den durch Befreiungsentscheidungen 
entstandenen oder entstehenden Bedarf zurückzuführen sind. 

Hieraus folgt im Rahmen der Ermessensausübung folgendes Vorgehen: 

3.1  Kostenübernahme  

Die Behörde kann die positive Entscheidung über die beantragte Befreiung davon ab-
hängig machen, dass der Antragsteller eine Verpflichtungserklärung zur Übernahme von 
Kosten für die Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen gem. Anlage 2a übernimmt, 
wenn der Bezirk bestätigt, dass das Vorhaben in einem Mangelgebiet durchgeführt wer-
den soll und dort Maßnahmen zur Bereitstellung von zusätzlichen Kindertageseinrich-
tungs-Plätzen durchgeführt werden oder für die nächsten fünf Jahre geplant sind. 

Der Fachbereich Stadtplanung wird zur Klärung des Bedarfs und der Versorgungssitua-
tion mit Kindertagesstättenplätzen den Kontakt mit der zuständigen Stelle beim Jugend-
amt Neukölln, Bereich Jugendhilfeplanung Kita, herstellen. Die genannte Stelle ist immer 
dann mit einzubeziehen, wenn durch eine Baumaßnahme ein Bedarf an Kindertages-
stättenplätzen ausgelöst oder durch den Antragsteller die Errichtung von Kindertages-
stättenplätzen beabsichtigt ist. In Ausnahmefällen kann dies auch durch eigenständige 
Kontaktaufnahme seitens des Antragstellers erfolgen. 

3.2  Anderweitige Sicherstellung  

Eine Kostenübernahme gem. 3.1 ist nicht erforderlich, wenn der berechnete Bedarf unter 
einem Kitaplatz liegt oder 

a. in dem beantragten Vorhaben oder in unmittelbarer Nachbarschaft Räume für eine 
dem Gesetz entsprechende Kindertagesbetreuung in ausreichendem Umfang errich-
tet werden und die Nutzung der Räume für diesen Zweck durch den Antragsteller 
zugunsten des Bezirks rechtlich durch Verpflichtung gemäß Anlage 2b sichergestellt 
wird 

oder 

b vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen, die den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen, auf dem Grundstück oder in unmittelbarer Nachbarschaft in ihrer Wei-
terexistenz für einen Zeitraum von mehr als drei Jahren ab Stellung des Befreiungs-
antrags rechtlich nicht gesichert sind, durch den Vorhabenträger jedoch für einen wei-
teren Zeitraum von 15 Jahren zugunsten des Bezirks gemäß Anlage 2b rechtlich ge-
sichert werden. 

4.  Grundschulplätze  

Entsprechend dem Berliner Modell besteht bei Neuerrichtung von Wohnraum je ange-
fangene 926 m² Geschossfläche für Wohnen ein Bedarf von einem zusätzlichen Grund-
schulplatz. Dieser Bedarf ist in den Einschulungsbereichen vieler Bauflächen des Be-
zirks nicht gedeckt. 
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Da der mit diesen Maßnahmen zu deckende Bedarf durch die beantragte Befreiung er-
höht wird und deshalb zusätzliche Kosten entstehen, wird die Ermessensentscheidung 
über eine Befreiung davon abhängig gemacht, dass der Antragsteller eine Verpflichtung 
zur Zahlung derjenigen nach dem Berliner Modell pauschalierten Grundschulplatzerrich-
tungskosten übernimmt, die Folge der Befreiung sind. Die entsprechende vertragliche 
Vereinbarung ist gem. Anlage 3 abzuschließen. 

5.  Ausgleichsmaßnahmen  

Werden durch das befreite Vorhaben die Obergrenzen des § 17 BauNVO (weiter) über-
schritten, so ist zu prüfen, ob zur Verbesserung der Wohnverhältnisse und zur Vermei-
dung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sein 
könnten. In Betracht kommen Maßnahmen der Dach- und Fassadenbegrünung, der Ent-
siegelung und Begrünung von Innen-höfen sowie die Beruhigung und Aufwertung von 
Außenwohnbereichen. Im räumlichen Geltungsbereich der „Städtebaulichen Leitlinien 
zur planungsrechtlichen Beurteilung von Wohnungsbauvorhaben der Nachverdichtung 
im Bestand im Rahmen des § 31 Abs. 2 BauGB“ vom 18.02.2014 finden insoweit die 
Leitlinien Nr. 13 (Schutz / Sicherung wohnungszugehöriger Freiflächen (-funktionen) im 
Blockinnenbereich) und Nr. 16. (Grundstücksbezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Um-
setzung ökologischer und umweltbezogener Ziele der Stadtentwicklung / Berechnungs-
verfahren zur Ermittlung des Biotopflächenfaktors) Anwendung. Die entsprechende ver-
tragliche Vereinbarung ist gem. Anlage 4 abzuschließen. 

6.  Sonstiges  

Da das städtebauliche Ermessen des § 31 Abs. 2 BauGB sich an allen Belangen des § 
1 Abs. 6 BauGB orientieren kann und soll, sind bei entsprechendem Bedarf Vereinba-
rungen zur Verbesserung der städtebaulichen Situation in Bezug auf weitere Belange 
durch den Vorhabenträger zugunsten des Bezirks möglich und können gefordert wer-
den. 

7.  Angemessenheit  

Die Forderung nach einer Kostenbeteiligung sowie nach der Erfüllung einer Quote miet-
preis- und belegungsgebundener Wohnungen ist nur rechtmäßig, wenn sie dem Ange-
messenheitsgrundsatz Rechnung trägt. Danach muss die Gegenleistung des Antragstel-
lers in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung der Behörde stehen und auch 
sonst dürfen keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Gegenleistung unverhältnis-
mäßig ist. 

Maßgeblich für die Bestimmung der Leistung der Behörde ist dabei die Tatsache, dass 
die Bodenrichtwerte, von denen auszugehen ist, auf einer dem Bebauungsplan unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung entsprechenden GFZ beruhen und sich 
dem entsprechend durch die Erteilung einer Befreiung entsprechend den Umrechnungs-
koeffizienten (in der jeweils von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Amts-
blatt für Berlin veröffentlichten Fassung) erhöhen. Liegen die mit den angeforderten Ver-
pflichtungserklärungen verbundenen zusätzlichen Kosten unter einer entsprechenden 
Bodenwerterhöhung, so ist grundsätzlich von der Angemessenheit auszugehen. 

Das „Berechnungstool“ zum Berliner Modell findet keine Anwendung. Insbesondere 
kommt dem Gesichtspunk eines möglichen „Underrents“ durch die Verpflichtung zur Er-
füllung der Quote mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen keine Bedeutung 
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zu, weil sich die Verpflichtung nach dieser Arbeitsanweisung nicht auf diejenigen Woh-
nungen bezieht, deren Errichtung dem Antragsteller bereits auf der Grundlage des Be-
bauungsplans möglich wäre, sondern allein auf die Wohnungen, deren Errichtung 
erst infolge der Erteilung der Befreiung ermöglicht wird. 

8.  Verfahren  

8.1  Vorab-Abstimmung, Vertragsschluss  

Der Antragsteller stimmt seine Planung grundsätzlich vor Einreichung eines Befreiungs-
antrages mit dem Fachbereich Stadtplanung ab. 

Der Fachbereich Stadtplanung prüft, ob der Anwendungsbereich dieser Arbeitsanwei-
sung betroffen ist und ob bei Vorliegen der danach erforderlichen Verpflichtungserklä-
rungen eine positive Entscheidung getroffen werden kann. Ist dies so, fordert er im Rah-
men seiner Beteiligung im bauordnungsrechtlichen Verfahren die entsprechenden Ver-
pflichtungserklärungen beim Vorhabenträger an, soweit sie nicht bereits vorliegen. So-
bald die erforderlichen Erklärungen in der richtigen Form vollständig vorliegen, werden 
sie als vertragliche Vereinbarungen bestätigt und zusammen mit einer positiven städte-
baulichen Stellungnahme an den Fachbereich Bauaufsicht zur weiteren Bearbeitung 
bzw. Stattgabe des Antrags übersandt. 

Von der Form her ist darauf zu achten, dass es sich bei den „Verpflichtungserklärungen“ 
um rechtsgeschäftliche Willenserklärungen im Rahmen eines Vertragsverhältnisses zwi-
schen dem Vorhabenträger und Berlin handelt. Diese Erklärungen müssen dementspre-
chend zum Zustandekommen eines wirksamen öffentlich-rechtlichen Vertrages gemäß 
§ 57 VwVfG so „schriftlich“ angenommen werden, dass die entsprechende Vertragsur-
kunde dem Schriftformerfordernis insgesamt entspricht. Dies geschieht in der Weise, 
dass die Urkunde 2-fach ausgedruckt und die einzelnen Blätter in geeigneter Form 
fest verbunden werden. Sodann erfolgt die Unterschrift durch eine vertretungsberech-
tigte Person der zuständigen Behörde, hier also des Fachbereichs Bauaufsicht oder der 
Amtsleitung des Stadtentwicklungsamtes im Bezirksamt Neukölln. 

8.2  Anhörung  

Liegen im Verfahren gem. Nr. 8.1 die erforderlichen Erklärungen nicht vor, sondern müs-
sen angefordert werden, wird dem Antragsteller im Zusammenhang mit der Anforderung 
Gelegenheit gegeben, zur Angemessenheit der geforderten Verpflichtungen im konkre-
ten Fall Stellung zu nehmen, wobei er darauf hingewiesen wird, dass wirtschaftliche 
Überlegungen sich an den Kriterien des Berliner Modells orientieren sollen und entspre-
chend umfassend dargestellt und nachgewiesen werden müssen. 

8.3  Ermessen  

Liegen die erforderlichen Verpflichtungserklärungen nicht, nicht vollständig oder nicht in 
der richtigen Form vor, macht der Fachbereich Stadtplanung einen Vorschlag zur Er-
messensausübung unter Berücksichtigung der Anhörungsergebnisse. Ein Abweichen 
von den Regelforderungen, die in dieser Arbeitsanweisung beschrieben werden, kommt 
dabei nicht in Betracht, wenn das Vorhaben insgesamt die Größenordnung der Eingriffs-
schwelle des Berliner Modells (5.000 m² Geschossfläche Wohnen) überschreitet, es sei 
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denn, es wird vom Antragsteller das Vorliegen von Voraussetzungen nachgewiesen, die 
auch im Rahmen des Berliner Modells zu einem Absehen von den dort festgelegten 
Forderungen und Verfahrensweisen führen würden. Im Übrigen wird das Ermessen in-
tendiert entsprechend dieser Arbeitsanweisung ausgeübt. 

8.4  Entscheidung  

Befreiungen und sonstige Abweichungen sind mit der gem. § 67 Abs. 2 BauO Bln vor-
geschriebenen Begründung beim Fachbereich Bauaufsicht zu beantragen und dort zu 
bescheiden. 

B.  BEGRÜNDUNG  

1.  Notwendigkeit einer  Arbeitsanweisung  

In jüngster Zeit kommt es im Bezirk Neukölln bei Grundstücken, die sich im räumlichen 
Geltungsbereich älterer Bebauungspläne, insbesondere des Baunutzungsplans, befin-
den, vermehrt zu Anträgen auf Erteilung von Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB (teil-
weise in Verbindung mit zusätzlichen Ausnahmen gem. § 31 Abs. 1 BauGB) mit dem 
Ziel der Schaffung neuen Wohnraums. Die im Wege der Befreiung beantragte Ge-
schossfläche Wohnen bleibt dabei zumeist unter 5.000 m², geht im Einzelfall jedoch 
auch hierüber hinaus. 

In vielen Fällen könnte die Befreiung im Ermessensweg erteilt werden. Dies ist zur Ver-
besserung des Wohnungsangebots auch erwünscht, wenn die übrigen zu beach-
tenden städtebaulichen Belange gesichert sind. Das Bezirksamt Neukölln hat des-

halb – insbesondere vor dem Hintergrund der Bestimmungen des „Berliner Modells“ – 
beschlossen, den Bauherren bzw. Antragstellern im Rahmen der Erteilung entsprechen-
der Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans durch Vertrag Pflichten 
aufzuerlegen, wie sie ihnen auch im Rahmen der Schaffung von Baurecht durch die 
Aufstellung eines neuen Bebauungsplans nach dem „Berliner Modell“ auferlegt würden. 
Vorrangig geht es insoweit um die Errichtung eines bestimmten Anteils mietpreis- und 
belegungsgebundenen Wohnraums („Sozialwohnungen“) und die Verpflichtung zur Er-
richtung bzw. Bezahlung der durch die neuen Wohnungen erforderlich werdenden Kin-
dertagesstätten- und Grundschulplätze. Um eine effektive und den Gleichbehandlungs-
grundsatz wahrende Bearbeitung solcher Fälle sicherzustellen, ergeht diese Arbeitsan-
weisung. 

2.  Zum „Berliner  Modell der kooperativen Baulandentwicklung“  

Das sog. „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ wurde erstmals im Au-
gust des Jahres 2014 im Internet auf der Homepage der damaligen Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt veröffentlicht. Der Senat von Berlin beschloss das Mo-
dell am 16.06.2015 in einer Textfassung. Das Modell dient der Schaffung einer einheitli-
chen Verwaltungspraxis und einer schnelleren, transparenteren und rechtssichereren 
Umsetzung von städtebaulichen Verträgen mit dem Ziel der Baulandentwicklung. Die 
dazu gehörige „Leitlinie zum Abschluss städtebaulicher Verträge“ in Berlin liegt in ihrer 
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seit dem 01.11.2018 anzuwendenden Textfassung vor; dazu stehen ergänzend die ak-
tualisierten „Berechnungstools zur Bewertung der Angemessenheit städtebaulicher Ver-
träge“ vom 26.11.2019 zur Verfügung. 

Das Modell ist anzuwenden, soweit neues Planungsrecht Grundlage für die Herbeifüh-
rung der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben mit Wohnnutzung ist. Bei Bebauungs-
planverfahren mit weniger als 5.000 m2 Geschossfläche Wohnen kommt das Modell 
nicht zur Anwendung. In diesem Fall liegt die Entscheidung, ob in Anlehnung an das 
Modell Mietpreis- und Belegungsbindungen sowie Kostenbeteiligungen für die Einrich-
tungen der technischen und sozialen Infrastruktur mit dem jeweiligen Vorhabenträger 
vertraglich vereinbart werden sollen, im Ermessen des Bezirks. Bisher wurde das Modell 
im Bezirk Neukölln in diesem Bereich nicht angewendet. 

Weiterhin wurde das Modell bisher nicht angewendet, soweit das jeweilige Vorhaben 
auch ohne Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans genehmigungsfähig war, 
ohne dass unterschieden wurde, ob ein Genehmigungsanspruch besteht oder die Ge-
nehmigung nur im Rahmen einer Ermessensentscheidung des Bezirks erfolgen konnte. 

Nach dem Berliner Modell hat sich der Vorhabenträger insbesondere an den Bau- und 
Baunebenkosten sowohl für Kindertageseinrichtungen als auch für Grundschulplätze zu 
beteiligen, die nötig sind, um den zusätzlichen Bedarf zu decken, der sich durch das 
Vorhaben ergibt. 

Ziff. 1.3 Abs. 2 des Modells begründet dies mit dem im Land Berlin bestehenden Rechts-
anspruch auf Kindertagesstätten- und Grundschulplätze, so dass es gerechtfertigt ist, 
vom Vorhabenträger eine Kostenübernahme für die entsprechende Herstellung dieser 
Plätze zu verlangen, soweit sie sich auf den aus dem Vorhaben resultierenden Bedarf 
beziehen. Betriebs- oder Personalkosten der entsprechenden Infrastruktureinrichtungen 
sind dagegen nicht Gegenstand der Kostenübernahme. 

Die Ermittlung des Bedarfs an Kindertageseinrichtungen und Grundschulplätzen ist in 
Ziff. 1.4 Abs. 1 das Verfahren beschrieben, wonach das Land Berlin anhand eines stan-
dardisierten Berechnungsverfahrens ermittelt, wie viele Plätze in Kindertageseinrichtun-
gen und Grundschulen aufgrund des jeweiligen geplanten Wohnungsbauvorhabens nö-
tig sind. Im Ergebnis ergibt sich je angefangene 1.021 m² Geschossfläche Wohnen ein 
Kita-Platz und je angefangene 926 m² Geschossfläche ein Grundschulplatz. Dabei wer-
den die vorhandenen Plätze der Kindertageseinrichtungen in der Bezirksregion und die 
an der Grundschule, in deren Einschulungsbereich sich das Bauvorhaben befindet, vor-
handenen Grundschulplätze sowie deren Auslastung gem. Ziff. 1.4 Abs. 2 mindernd be-
rücksichtigt. Hinsichtlich der Kindertageseinrichtungen gilt dies auch für die Plätze in 
Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe und der Kita-Eigenbetriebe des Landes 
Berlin, die öffentlich finanziert werden. Wenn und soweit freie Platzkapazitäten vorhan-
den sind, erfolgt keine Kostenbeteiligung oder -übernahme durch den Vorhabenträger. 

Die entsprechenden Kostenansätze sind in Ziff. 2.2.6 des Modells niedergelegt. Gemäß 
Ziff. 2.2.6.2 beträgt der Kostenansatz derzeit pro Grundschulplatz 57.500 € (Schreiben 
der Wohnungsbauleitstelle vom 05.12.2019). Diesen Berechnungen liegen die durch-
schnittlichen Kosten zur Herstellung von 3- und 4-zügigen Grundschulbauten mit ihren 
jeweiligen Sporthallentypen zugrunde. Der Kostenbetrag für die Herstellung jedes zu-
sätzlichen Kinderbetreuungsplatzes beträgt derzeit 35.700 € (Schreiben der Wohnungs-
bauleitstelle vom 05.12.2019). Die entsprechenden Kostenansätze basieren angabege-
mäß auf Berechnungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, wobei 
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eine jährliche Anpassung an das aktuelle Kostenniveau unter Berücksichtigung des Bau-
preisindexes erfolgen soll. Gemäß Schreiben der Wohnbauleitstelle vom 05.12.2019 soll 
im I. Quartal 2020 eine Anpassung an die BKI-Kosten von 2019 erfolgen. 

Nach Ziff. 1.6 Abs. 4 des Berliner Modells beträgt für Neubauplanungen in ganz Berlin 
der Anteil an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen, bezogen auf die Ge-
schossfläche Wohnen, grundsätzlich 30 %. 

3.  Zulässigkeit des Abschlusses von Verträgen im Bereich des  
§  31  Abs.  2  BauGB  

Der Baunutzungsplan vom 28.12.1960 (ABl. 1991, 752) wurde nach § 173 Abs. 3 Satz 1 
BBauG übergeleitet und gilt in Verbindung mit den städtebaulichen Vorschriften der Bau-
ordnung für Berlin in der Fassung vom 21.11.1958 (BO 58 – GVBl. S. 1087/1104) und 
den förmlich festgestellten Bau- und Straßenfluchtlinien, soweit solche existieren, als 
qualifizierter Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB fort. Von den Festsetzun-
gen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 Abs. 2 BauGB eine Befreiung 
erteilt werden. 

Dies gilt auch für alle anderen Gebiete mit wirksamen Bebauungsplänen gemäß 
§ 30 BauGB. 

§ 31 Abs. 2 BauGB erlaubt der zuständigen Behörde die Erteilung einer Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
die Befreiung erfordern (Nr. 1), die Abweichung städtebaulich vertretbar ist (Nr. 2) oder 
die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte füh-
ren würde (Nr. 3), sofern die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Ab-
weichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist. 

3.1  Befreiungsermessen  

Auch bei Erfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen steht der Baugenehmigungs-
behörde bei der Entscheidung über die Erteilung der Befreiung auf der Rechtsfolgenseite 
ein Ermessen zu. Zulässig sind dabei von vornherein nur Ermessenserwägungen städ-
tebaulicher Natur. 

– OVG Lüneburg, Urt. v. 08.12.1995 – 1 L 3209/94 – NVwZ-RR 1996, 345; 
Dürr, in: Brügelmann, BauGB, Stand 01/2019, § 31 Rn. 56 – 

Die Behörde hat ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben 
und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten (§ 40 VwVfG). 

Da auf der Tatbestandsseite des § 31 Abs. 2 BauGB allerdings bereits die meisten recht-
lich relevanten Gesichtspunkte geprüft werden müssen, bleibt im Allgemeinen für die 
Ausübung des Ermessens nur ein geringer Spielraum. 

– Rieger, in: Schrödter, BauGB, 9. Aufl. 2019, § 31 Rn. 39 – 
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Das bedeutet jedoch nicht, dass das der Behörde zustehende Ermessen regelmäßig auf 
Null reduziert wäre. Das Bundesverwaltungsgericht verlangt für eine negative Ermes-
sensentscheidung vielmehr nur, dass der Befreiung gewichtige Interessen entge-
genstehen. 

– BVerwG, Urt. v. 10.09.2001 – 4 C 13/01 – NVwZ 2003, 478 – 

In der Literatur wird hinsichtlich des Ermessens überwiegend wie folgt differenziert: 
Wenn Gründe des Allgemeinwohls gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB oder eine offen-
sichtlich nicht beabsichtigte Härte im Sinne des § 31 Abs. 2 Nr. 3 BauGB die Erteilung 
einer Befreiung erfordern, soll es in der Regel keine sachliche Rechtfertigung dafür ge-
ben, die Befreiung gleichwohl zu versagen. Besteht der Befreiungsgrund jedoch in der 
städtebaulichen Vertretbarkeit gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, soll der Ermessens-
spielraum der Baugenehmigungsbehörde größer sein, da an diese Befreiungsmöglich-
keit tatbestandlich geringere Anforderungen gestellt werden als an die beiden anderen 
Alternativen. 

– Dürr, in: Brügelmann, BauGB, Stand 01/2019, § 31 Rn. 56 – 

Die Arbeitsanweisung betrifft für diesen Hintergrund nur die Fälle, in denen der 
Befreiungsgrund der städtebaulichen Vertretbarkeit gemäß § 31 Abs. 2 BauGB 
vorliegt. Hier besteht auf der Rechtsfolgenseite grundsätzlich ein hinreichend großer 
Spielraum für die Berücksichtigung städtebaulicher Ermessensgesichtspunkte in Gestalt 
des Fehlens einer ausreichenden Anzahl von Kindertagesstätten oder Grundschulplät-
zen sowie des Fehlens von preisgünstigem Wohnraum. 

3.2  Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge   

Rechtsprechung und Kommentarliteratur sind sich einig, dass zwischen Baugenehmi-
gungsbehörde und Bauherrn bei Erteilung einer Befreiung auch eine Vereinbarung über 
Verpflichtungen des Bauherrn im Hinblick auf das Grundstück rechtlich zulässig ist (sog. 
Baudispensvertrag). 

– BGH, Urt. v. 04.07.1966 – DVBl. 1967, 36; BVerwG, Urt. v. 15.10.1965 – 
4 C 26/65; BVerwG, Urt. v. 04.02.1966 – 4 C 64/65; Söfker, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB Stand 02/2019, § 31 
Rn. 62; Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 13. Aufl. 2016, § 31 Rn. 48; 
Dhom, in: Simon/Busse, BayBauO Stand 12/2018, Art. 63 Rn. 41 (für bau-
ordnungsrechtliche Verträge im Zusammenhang mit Abweichungen) – 

Baudispensverträge werden allgemein als öffentlich-rechtliche Verträge im Sinne der 
§§ 54 ff. VwVfG bzw. städtebauliche Verträge gemäß § 11 Abs. 1 BauGB angesehen. 

– Roeser, in: Berliner Kommentar zum Baugesetzbuch, § 31 Rn. 23; Reidt, 
in: Battis/Krautzberger/Löhr, 13. Aufl. 2016, § 31 Rn. 48; BVerwG, Urt. v. 
15.10.1965 – 4 C 26/65; BVerwG, Urt. v. 04.02.1966 – 4 C 64/65 – 

Der Anwendungsbereich derartiger Verträge wird in der Kommentarliteratur regelmäßig 
für Fälle bejaht, in denen anderenfalls durch Nebenbestimmung zur Befreiung gewähr-
leistet werden müsste, dass die Befreiungsvoraussetzungen erfüllt werden, etwa in Be-
zug auf die städtebauliche Vertretbarkeit gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, 
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– Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB Stand 02/2019, 
§ 31 Rn. 62; Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 13. Aufl. 2016, § 31 Rn. 48 
– 

oder auf Vereinbarung zu Leistungen, die die mit der Befreiung verbundenen Auswirkun-
gen ausgleichen sollen, etwa durch zusätzliche Bepflanzungsmaßnahmen bei einer im 
Wege der Befreiung vorgesehenen Erhöhung der Grundflächenzahl. 

– Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 13. Aufl. 2016, § 31 Rn. 48; BVerwG, 
Urt. v. 15.10.1965 – 4 C 26/65 – 

Als öffentlich-rechtliche bzw. städtebauliche Verträge unterliegen derartige Vereinbarun-
gen den formellen und materiellen Anforderungen, die das Gesetz insoweit an ihr recht-
mäßiges Zustandekommen stellt. 

In formeller Hinsicht bedeutet dies, dass sie vor allem schriftlich (§ 11 Abs. 3 BauGB, 
§ 57 VwVfG) abgeschlossen werden müssen. 

In materiell-rechtlicher Hinsicht unterliegen sie einer rechtlichen Kontrolle vor allem hin-
sichtlich der Wahrung des Angemessenheitsgebots sowie des Kopplungsverbots. 

In Bezug auf die vertraglichen Leistungen bestimmt § 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB, dass 
diese den gesamten Umständen nach angemessen sein müssen. Dies ist der Fall, wenn 
sie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Die vom Vertragspartner zu 
erbringende Gegenleistung muss somit im angemessenen Verhältnis zur Leistung der 
Behörde und zum Wert des Vorhabens stehen. 

– BVerwG, Urt. v. 06.07.1973 – IV C 22/72 – NJW 1973, 1895; BVerwG, 
Beschl. v. 20.11.2012 – 4 B 7/12 – ZfBR 2013, 177 – 

Hierbei stellt die objektive Bodenwerterhöhung einen wesentlichen Indikator dar. 

– Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Stand: 02/2019, 
§ 11, Rn. 167a. – 

Das Kopplungsverbot bedeutet nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts, dass – zum einen – durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag nichts miteinander 
verknüpft werden darf, was nicht ohnedies schon in einem inneren Zusammenhang 
steht, und dass – zum anderen – hoheitliche Entscheidungen ohne entsprechende ge-
setzliche Ermächtigung nicht von wirtschaftlichen Gegenleistungen abhängig gemacht 
werden dürfen, es sei denn, erst die Gegenleistung würde ein der Entscheidung entge-
genstehendes rechtlich relevantes Hindernis beseitigen. 

– BVerwG, Urt. v. 16. 05. 2000 - 4 C 4/99 - NVwZ 2000, 1285 (1287) – 

Das Kopplungsverbot ist in § 56 Abs. 1 Satz 2 VwVfG und § 11 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
geregelt. § 56 Abs. 1 Satz 2 VwVfG bestimmt, dass bei einem öffentlich-rechtlichen Aus-
tauschvertrag zwischen Verwaltung und Bürger die Gegenleistung des Vertragspartners 
im sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung der Behörde stehen muss. 
§ 11 Abs. 2 Satz 2 BauGB ergänzt, dass die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu 
erbringenden Leistung unzulässig ist, wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf die 
Gegenleistung hätte. 

10 



  

    
   

    

  
   

  
  

         
 

  
  

 
 

  

          
  

   
    

 
 

 
   

 
    

        
 

       
  

 
       

    

 
  

  
           

         
        

 

Insoweit ergänzt § 56 Abs. 2 VwVfG, dass dann, wenn auf die Leistung der Behörde ein 
Anspruch besteht, nur eine solche Gegenleistung vereinbart werden kann, die bei Erlass 
eines Verwaltungsaktes Inhalt einer Nebenbestimmung nach § 36 VwVfG sein könnte. 

Besteht folglich auf die Erteilung einer Baugenehmigung ein Anspruch, insbesondere 
nach den §§ 30, 33, 34 BauGB, scheidet der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Ver-
trages mit dem Bauherrn grundsätzlich aus. Etwas anderes gilt nur dann, wenn durch 
den Vertrag ein Hindernis für die Erteilung der Baugenehmigung ausgeräumt wird, wie 
es auch im Wege der Erteilung einer Nebenbestimmung nach § 36 VwVfG erfolgen 
könnte. 

Die Arbeitsanweisung betrifft diejenigen städtebaulichen Situationen, in denen dies re-
gelmäßig der Fall ist. Es handelt sich dabei um komplexe Sachverhalte, die durch Ne-
benbestimmungen in einem Verwaltungsakt nur schwer zu regeln und noch schwieriger 
zu vollziehen und zu sichern sind. Deshalb wird im Rahmen des Verfahrensermessens 
die Form des öffentlich-rechtlichen Vertrages gewählt. 

4. Begründung der einzelnen Regelungen 

4.1  Anwendungsbereich  

Durch jede Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB sind städtebauliche Belange po-
sitiv und negativ betroffen. Positiv ist bei Wohnungsbauvorhaben die Erhöhung der Zahl 
der Wohnungen. Die negativ betroffenen Belange können durch die Forderung nach den 
in der Arbeitsanweisung vorgesehenen Verpflichtungserklärungen ausgeräumt werden. 
Die entsprechenden Verfahren zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrages und vor 
allem zu seiner späteren Umsetzung sind jedoch mit erheblichem Aufwand für die Ver-
waltung und Erschwerungen für den Bauherrn verbunden, die im Rahmen der Verhält-
nismäßigkeit mit den Vorteilen abgewogen werden müssen. Dies hat das Bezirksamt zur 
Begrenzung des Anwendungsbereichs gemäß Nr. 1. der Arbeitsanweisung auf die Er-
richtung einer (zusätzlichen) Geschossfläche Wohnen von grundsätzlich mindestens 
1.000 m2 veranlasst. Ab dieser Größe kann auf die in der Arbeitsanweisung geregelten 
Belange nicht mehr verzichtet werden. Unterhalb der Schwelle soll die Arbeitsanweisung 
dagegen aus Gründen der geringen städtebaulichen Relevanz sowie der Arbeitsökono-
mie grundsätzlich nur dann Anwendung finden, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass der Antragsteller die Anwendung der Arbeitsanweisung dadurch vermeiden will, 
dass er die Befreiung für eine Geschossfläche von weniger als 1.000 m2 beantragt, ob-
wohl die Realisierung einer größeren Geschossfläche aus seiner Sicht naheläge. 

4.2  Mietpreis- und Belegungsbindung  

Berlin leidet unter einem signifikanten Mangel an Wohnraum für Haushalte, deren Ein-
kommen die für einen Wohnberechtigungsschein geltenden Einkommensgrenzen unter-
schreitet. Der städtebauliche Belang der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen“ (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) gebietet deshalb überall dort, wo dies rechtlich 
möglich ist, neuen Wohnraum nur zuzulassen, wenn er diesem Belang entspricht. Im 
Bereich der Bauleitplanung wird dies durch die Anwendung des „Berliner Modells der 
kooperativen Baulandentwicklung“ sichergestellt. 
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Im Bereich von Wohnungsneubau auf der Grundlage einer Befreiung besteht die gleiche 
Problematik. Sie kann sinnvoll durch Übernahme der Praxis des Berliner Modells im An-
wendungsbereich dieser Arbeitsanweisung gelöst werden. 

Das Berliner Modell bezieht dabei die Rechtfertigung aus dem Gesichtspunkt, dass dem 
Vorhabenträger für die Errichtung bzw. Zurverfügungstellung mietpreis- und belegungs-
gebundener Wohnungen vom Land Berlin eine Förderung angeboten wird, deren Inan-
spruchnahme finanzielle Nachteile weitgehend ausgleicht, so dass es zu keiner Unan-
gemessenheit kommt. 

Das Berliner Modell verlangt deshalb nicht, dass der Vorhabenträger eine Mietpreis- und 
Belegungsbindung unter generellem Verzicht auf Wohnraumförderung eingehen muss. 
Eine angemessene Kompensation der Lasten aus der Bindung durch die Wohnraumför-
derung ist vielmehr konstitutives Element des Berliner Modells und Voraussetzung für 
die Wirksamkeit der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung. 

– Bunzel, „Baulandmodelle mit städtebaulichen Verträgen – Das Berliner 
Modell“, in: ZfBR 2018, 638 (642). – 

Dementsprechend wäre eine entsprechende Forderung nach der Schaffung mietpreis-
und belegungsgebundener Wohnungen allerdings im Rahmen eines die Befreiung be-
gleitenden städtebaulichen Vertrages unangemessen, wenn der Bauherr bzw. Antrag-
steller nicht auch in diesem Fall zumindest die Möglichkeit hätte, die Errichtung vom 
Land Berlin fördern zu lassen. 

Aus den Wohnungsbauförderbestimmungen geht nicht hervor, dass bzw. ob es einer 
„Untergrenze“ der Zahl von Wohnungen gibt, damit eine Förderung überhaupt ausge-
reicht wird. Lediglich aus Ziff. 1.2 und 1.3 der WFB ergibt sich indirekt, dass es nicht 
Voraussetzung ist, dass 50 Neubauwohnungen entstehen, so dass eine Förderung auch 
für weniger Wohnungen möglich ist. 

Im Gegensatz zum Berliner Modell erstreckt sich die im Rahmen des Vollzugs dieser 
Arbeitsanweisung zu begründende Rechtspflicht des Antragstellers zur Herstellung miet-
preis- und belegungsgebundener Wohnungen nicht auf die gesamte durch Ausnutzung 
des Bebauungsplans einschließlich der Befreiung neu zu schaffende Wohngeschossflä-
che. Die Regelung des Berliner Modells beruht insoweit auf dem Gedanken, dass der 
Bebauungsplan die Grundlage für die Errichtung sämtlicher neuer Wohnungen auf dem 
Vorhabengrundstück bildet, sofern diese nicht bereits bestehen. In diesem Zusammen-
hang könnte der Bebauungsplan vorsehen (und soll dies nach Ziff. 1.6 Abs. 4 des Berli-
ner Modells auch), dass gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB auf den betreffenden Flächen 
nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförde-
rung gefördert werden könnten. Diese Festsetzung hat allein zur Voraussetzung, dass 
überhaupt eine entsprechende Wohnungsbauförderung verfügbar ist und kein anderwei-
tiger Bestand bereits vorhanden ist. 

Vorliegend verhält es sich jedoch anders. Der Vorhabenträger verfügt bereits über (ein 
inhaltlich nicht entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB beschränktes) Baurecht auf der 
Grundlage des Baunutzungsplans oder eines anderen festgesetzten Bebauungsplans. 
Während also der neue Bebauungsplan im Fall des Berliner Modells von vornherein eine 
erhöhte Sozialpflichtigkeit des Eigentumsgrundrechts des Grundstückseigentümers be-
gründet, besteht auf der Grundlage des festgesetzten Bebauungsplans keine entspre-
chende Sozialbindung. Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen der Erteilung einer Be-
freiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von dem Vorhabenträger nicht zu verlangen, dass er 
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auch einen Anteil derjenigen Geschossfläche Wohnen mietpreis- und belegungsgebun-
den errichtet, die er unabhängig von der Erteilung der Befreiung nach dem Baunutzungs-
plan hätte errichten dürfen. 

Im Übrigen wird in vollem Umfang nach den Regularien verfahren, die auch für Verträge 
nach dem Berliner Modell gelten. Anlage 1 zur Arbeitsanweisung enthält die entspre-
chenden Formulierungen. 

4.3.  Plätze in Kindertageseinrichtungen  

Legt man die zu 3.) dargestellte Rechtslage in ihrer durch die Rechtsprechung erfolgten 
Ausprägung zugrunde, kann die Erteilung einer Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB bei 
Vorliegen der entsprechenden tatbestandlichen Voraussetzungen, dann, wenn die Be-
freiung wegen städtebaulicher Vertretbarkeit erfolgt, davon abhängig gemacht werden, 
dass sich der Vorhabenträger dazu verpflichtet, für die Schaffung bzw. Errichtung der 
durch das Bauvorhaben erforderlichen Anzahl von Kindertagesstättenplätzen zu sorgen 
bzw. einen Geldbetrag an das Land Berlin zu leisten, durch welchen dieses in die Lage 
versetzt wird, die erforderlichen Kindertagesstättenplätze auf einem anderen Grundstück 
herzurichten. 

Das Ermessen ist eröffnet, wenn die vorhandenen Plätze der Kindertageseinrichtungen 
in deren Einzugsgebiet das Vorhaben gebaut werden soll, alle belegt sind. Dies würde 
angesichts der Rechtsansprüche zuziehender Haushalte mit Kindern bis 6 Jahren die 
Versagung der Befreiung rechtfertigen. Stattdessen soll dem Vorhabenträger jedoch die 
Möglichkeit eröffnet werden, die gewünschte Bebauung durchzuführen, wenn er sich 
dazu verpflichtet, für die Entstehung der fehlenden Kindertagesstätten- bzw. Grund-
schulplätze zu sorgen bzw. dafür finanziell aufzukommen. 

Bei der Verpflichtung zur Schaffung von gesetzlich zwingend zur Verfügung zu stellen-
den sozialen Folgeeinrichtungen einer Wohnnutzung handelt es sich unzweifelhaft um 
einen im Rahmen der Ermessensausübung zulässigen städtebaulichen Gesichtspunkt. 

Die vertragliche Verpflichtung, Kosten für die Errichtung bzw. Bereitstellung von Wohn-
folgeeinrichtungen in einem durch das Vorhaben ausgelösten Bedarf zu übernehmen, 
stellt insoweit einen Folgekostenvertrag dar, wie er im Rahmen des Abschlusses städ-
tebaulicher Verträge (vgl. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB) ohne Weiteres zulässig ist. 

Die Verpflichtung zur Herstellung entsprechender Plätze bzw. der Zahlung eines ent-
sprechenden Geldbetrages unterliegt jedoch einer Beschränkung durch das Kopplungs-
verbot insoweit, als die Verpflichtung des Bauherrn bzw. Antragstellers nicht über den-
jenigen Umfang hinausgehen darf, der dem durch die Befreiung entstehenden Mehrbe-
darf entspricht. Soweit also bereits Wohnungen auf dem Grundstück vorhanden sind 
oder der Bauherr bzw. Antragsteller einen nicht ermessensabhängigen Anspruch auf die 
Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung von Wohnraum hat, darf ihm daher 
eine entsprechende Leistung nicht abverlangt werden. 

Die entsprechende Forderung unterliegt auch unter dem Gesichtspunkt des Angemes-
senheitsgebots keinen Bedenken. Denn gem. § 24 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII hat ein Kind, 
dass das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres An-
spruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in einer Kindertages-
pflege. Für ein Kind, das das 3. Lebensjahr vollendet hat, begründet § 24 Abs. 3 Satz 1 
SGB VIII einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung bis zum Schuleintritt 
des Kindes. Wäre die Grundlage für die Entstehung der den Mehrbedarf auslösenden 
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Wohnfläche ein Bebauungsplan, so wäre dieser abwägungsfehlerhaft, wenn in der Nähe 
des Vorhabengrundstücks kein Platz in einer der genannten Einrichtungen zur Verfü-
gung stünde. Dann kann jedoch auch bei einer Entscheidung auf der Grundlage des 
§ 31 Abs. 2 BauGB die Forderung nach der Deckung des durch die Entscheidung aus-
gelösten Mehrbedarfs an Kindertagesstättenplätzen nicht unangemessen sein. 

Gegebenenfalls ergibt sich unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung aus Art. 3 
Abs. 1 GG sogar eine Rechtspflicht der Baugenehmigungsbehörde für den Abschluss 
eines Vertrages über die Errichtung einer entsprechenden Anzahl von Kindertagesstät-
tenplätzen bzw. für die Zahlung eines entsprechenden Geldbetrages. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn die Erteilung der Befreiung dazu führt, dass der Vorhabenträger eine Ge-
schossfläche von über 5.000 m2 Wohnen (zusätzlich zum bestehenden Bauanspruch) 
realisieren kann. 

Zwar folgt dies nicht unmittelbar aus der Anwendung des Berliner Modells. Denn der Fall 
der Ermöglichung der Errichtung einer Geschossfläche von mehr als 5.000 m2 Wohnen 
ohne Aufstellung eines Bebauungsplans ist nicht Gegenstand des Modells. Die Ver-
pflichtung der Baugenehmigungsbehörde, unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehand-
lung auch im Fall der Erteilung einer entsprechenden Befreiung die Errichtung bzw. Kos-
tenbeteiligung für Kindertagesstättenplätze zu fordern, ergibt sich jedoch daraus, dass 
sowohl im einen wie auch im anderen Fall die neue Bebauungsmöglichkeit erst durch 
eine rechtlich nicht gebundene Entscheidung geschaffen wird, wobei es nicht darauf an-
kommen kann, ob diese Entscheidung von dem für die Aufstellung von Bebauungsplä-
nen zuständigen Organ durch Aufstellung eines Bebauungsplans oder von dem für die 
Entscheidung über die Erteilung einer Befreiung zuständigen Amt getroffen wird. 

Für den Fall der Ermöglichung einer Geschossfläche Wohnen von weniger als 5.000 m2 

Wohnen durch Erteilung einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB kann dagegen nicht 
von einer Rechtspflicht zur Heranziehung des Bauherrn bzw. Antragstellers zur Errich-
tung bzw. Kostenbeteiligung hinsichtlich der Kindertagesstättenplätze ausgegangen 
werden. Dies ergibt sich zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar aus Ziff. 1.2 des Berliner 
Modells, wonach im Fall, dass ein Bebauungsplan die Errichtung einer Geschossfläche 
Wohnen von weniger als 5.000 m2 ermöglicht, das Berliner Modell nicht zur Anwendung 
kommt und die Entscheidung, ob in Anlehnung an das Modell eine Heranziehung zu den 
Kosten der technischen und sozialen Infrastruktur mit dem Vorhabenträger vereinbart 
werden soll, im Ermessen des Bezirks stehen soll. Im Fall der Erteilung einer Befreiung 
in entsprechend geringem Umfang kann daher ebenfalls keine Rechtspflicht zur Schaf-
fung von Kindertagesstättenplätzen bzw. einer Kostenbeteiligung an deren Errichtung 
angenommen werden. Diese liegt vielmehr ebenfalls im pflichtgemäßen Ermessen der 
zuständigen Behörde. 

Maßgeblich für eine entsprechende Ermessensausübung ist wiederum die allgemeine 
Praxis bei Bebauungsplänen und die konkrete Situation in dem Gebiet, für das zusätzli-
che Wohnungen über den planungsrechtlich gegebenen Rechtsanspruch hinaus zuge-
lassen werden sollen. Die im Berliner Modell festgelegte „Untergrenze“ von 5.000 m2 

Geschossfläche hat ausschließlich praktische Gründe. Rechtlich können Folgekosten-
verträge auch bei wesentlich geringerer zusätzlicher Wohnfläche abgeschlossen werden 
und einige Bezirke tun dies auch, wenn sie – was allerdings selten vorkommt – Bebau-
ungspläne mit weniger als 5.000 m2 zusätzlicher Geschossfläche für Wohnungen im 
Verfahren haben. 

Im Rahmen einer Befreiung sprechen praktische Gesichtspunkte durchaus dafür, auch 
geringere Geschossflächengrößen zu berücksichtigen. Denn einzelne Befreiungen kön-
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nen sich sehr schnell zu höheren Bedarfen aufsummieren und damit die Wohnfolgeein-
richtungen, die ohnehin in vielen Gebieten überfordert sind, weiter an eine absolute 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Welche Untergrenze man dabei festlegt, richtet 
sich nach der Dringlichkeit des Bedarfs und nach Praktikabilitätsgesichtspunkten. Die in 
Nr. 1 der Arbeitsanweisung festgelegte Untergrenze von 1.000 m2 Geschossfläche Woh-
nen ist sachgerecht und praktikabel. 

4.4  Grundschulplätze  

Die gleichen Erwägungen wie zu 4.3 gelten für Grundschulplätze. Hier scheidet aller-
dings die Möglichkeit der Selbsterrichtung oder privaten Sicherung wegfallender Plätze 
aus und es bleibt bei der Kostenbeteiligungspflicht, wie sie das Berliner Modell vorsieht, 
an dem sich die Vorgehensweise im Übrigen vollständig orientiert. 

4.5  Ausgleichsmaßnahmen  

In den zu entscheidenden Befreiungsfällen werden regelmäßig bereits durch die vorhan-
dene Bebauung und im Übrigen meist durch die planungsrechtlich noch mögliche zu-
sätzliche Bebauung die Obergrenzen des § 17 BauNVO überschritten. Soweit ein Ge-
nehmigungsanspruch aufgrund des geltenden Bebauungsplans besteht, ist dies unbe-
achtlich. Im Rahmen einer Befreiung ist jedoch der durch § 17 Abs. 2 BauNVO konkre-
tisierte Belang der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse im Rahmen des Ermessens zu berücksichtigen. Im räumlichen Geltungsbereich 
der „Städtebaulichen Leitlinien zur planungsrechtlichen Beurteilung von Wohnungsbau-
vorhaben der Nachverdichtung im Bestand im Rahmen des § 31 Abs. 2 BauGB“ vom 
18.02.2014 finden insoweit die Nummern 13 und 16 Anwendung. 

4.6  Sonstiges  

Das Gleiche wie zu 4.5 gilt, wenn sonstige städtebauliche Belange im Einzelfall berührt 
sind. Insoweit verbleibt es bei den Anforderungen der „Städtebauliche Leitlinien zur pla-
nungsrechtlichen Beurteilung von Wohnungsbauvorhaben der Nachverdichtung im Be-
stand im Rahmen des § 31 Abs. 2 BauGB“ vom 18.02.2014. Die sich insoweit ergebenen 
Anforderungen können in das Verfahren in Form entsprechender konkretisierter Ver-
pflichtungserklärungen einbezogen werden. 

4.7  Verfahren   

Ermessensentscheidungen nach § 31 Abs. 2 BauGB sind Einzelfallentscheidungen und 
entziehen sich deshalb einer bindenden generellen Regelung. Die Arbeitsanweisung 
enthält jedoch entsprechende Vorgaben, die im Regelfall zu beachten sind. Ziel der Ar-
beitsanweisung ist es, die Antragsteller zu veranlassen, bereits mit den Antragsunterla-
gen alle im Regelfall erforderlichen Verpflichtungserklärungen vorzulegen und auf dieser 
Grundlage das Ermessen ohne weiteren Verfahrensaufwand sachgerecht anwenden zu 
können. Dem dient im Übrigen die in Nr. 8.1 geregelte Vorgehensweise. 

Enthalten die Antragsunterlagen entsprechende Verpflichtungen in rechtsverbindlicher 
Form nicht, so sind sie nach einer ersten Prüfung und Ermessenserwägung anzufordern. 
Dies kann in direktem Schriftverkehr zwischen dem Fachbereich Stadtplanung und dem 
Antragsteller geschehen. Von der Form her ist darauf zu achten, dass es sich bei den 
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„Verpflichtungserklärungen“ um rechtsgeschäftliche Willenserklärungen im Rahmen ei-
nes Vertragsverhältnisses zwischen dem Vorhabenträger und Berlin handelt. Diese Er-
klärungen müssen dementsprechend zum Zustandekommen eines wirksamen öffent-
lich-rechtlichen Vertrages gemäß § 57 VwVfG so „schriftlich“ angenommen werden, dass 
die entsprechende Vertragsurkunde dem Schriftformerfordernis insgesamt entspricht. 
Dies geschieht in der Weise, dass die Urkunde 2-fach ausgedruckt und die einzelnen 
Blätter in geeigneter Form fest verbunden werden. Sodann erfolgt die Unterschrift durch 
eine vertretungsberechtigte Person der zuständigen Behörde, hier also des Fachbe-
reichs Bauaufsicht oder der Amtsleitung des Stadtentwicklungsamtes im Bezirksamt 
Neukölln. 

Kommt es im Rahmen des entsprechenden Schriftverkehrs nicht zu wirksamen öffent-
lich-rechtlichen Verträgen, so wird der Antrag auf Erteilung der Befreiung grundsätzlich 
abgelehnt. Jede Entscheidung bedarf hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen 
des § 31 Abs. 2 BauGB einer Begründung, die vom Fachbereich Stadtplanung mit den 
entsprechenden Unterlagen an den Fachbereich Bauaufsicht zum Vollzug weitergege-
ben wird. 

C.  ANLAGEN  

Anlage 1: Vertragliche Verpflichtung im Zusammenhang mit der Beantragung einer Be-
freiung für ein Wohnungsbauvorhaben 

Anlage 2a Verpflichtungserklärung zur Übernahme von Kosten für Kindertageseinrich-
tungen 

Anlage 2b: Verpflichtungserklärung zur Errichtung / Sicherung einer Kindertageseinrich-
tung 

Anlage 3: Verpflichtungserklärung zur Übernahme von Kosten für Grundschulerweite-
rung / Grundschulneubau 
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Anlage 1  

Vertragliche Verpflichtung im Zusammenhang mit der Beantragung 
einer Befreiung für ein Wohnungsbauvorhaben 

hier: Mietpreis- und Belegungsbindung 
[sowie Kita-Plätze, Grundschul-Plätze und Ausgleichsmaßnahmen, wenn erforderlich] 

Herr / Frau 
… 

handelnd für 
… (Vorhabenträger) 

erklärt: 

Der Vorhabenträger1 übernimmt gegenüber dem Land Berlin folgende Verpflichtung: 

Vorbemerkung  

(1) 
Der Vorhabenträger beabsichtigt auf dem Grundstück [postalische Adresse] ein Bauvorhaben zu 
realisieren, für das er mit Antrag vom [xx.xx.20xx] eine Befreiung gem. § 31 Abs. 2 BauGB [oder] 
§ 31 Abs.3 BauGB beantragt hat. Das Verfahren hat das Aktenzeichen […]. 

(2) 
Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Neukölln von Berlin, Stadtentwicklungsamt hat sein Ermessen 
dahingehend ausgeübt, dass eine Befreiung gem. § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB [oder] § 31 Abs. 3 
BauGB möglich ist, wenn der Belang des § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB (Schaffung und Erhaltung sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen) gewahrt bleibt. In Anlehnung an die Regelungen des Berliner Modells 
der Kooperativen Baulandentwicklung übernimmt der Vorhabenträger deshalb für den Fall, dass 
die beantragte Befreiung erteilt wird, die im Folgenden geregelten Verpflichtungen zur Integration 
von mietpreis- und sozialgebundenen Wohnungen in das Vorhaben. 

§  1  Grundstück und  Verfügungsberechtigung  

(1) 
Das Vorhaben soll auf folgendem Grundstück errichtet werden: 

[Genaue Grundbuchbezeichnung] 

Diese Bezeichnung gilt für natürliche Personen unabhängig vom Geschlecht und auch für eine Mehrzahl von 
Personen und für alle juristischen Personen unabhängig davon, welches grammatikalische Geschlecht ihnen 
zugeordnet ist. 
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(2) 
Der Vorhabenträger ist Eigentümer des in Abs. 1 bezeichneten Grundstücks. Der Nachweis ist durch 
Vorlage einer beglaubigten Grundbuchabschrift erfolgt. 

[oder] 

Der Vorhabenträger hat das Grundstück durch Kaufvertrag vom [xx.xx.20xx] erworben. Zu seinen 
Gunsten ist eine Eigentumsvormerkung im Grundbuch eingetragen. Der Nachweis ist durch Vorlage 
der beglaubigten Grundbuchabschrift vom [xx.xx.20xx] erfolgt. Ferner hat der Vorhabenträger eine 
unwiderrufliche Zustimmungserklärungen des Grundstückseigentümers des Grundstücks zur Bebau-
ung durch das der Befreiung zugrundeliegende Vorhaben vorgelegt. 

[oder] 

Der Vorhabenträger ist Erbbauberechtigter des Grundstücks und hat dies durch Vorlage einer be-
glaubigten Grundbuchabschrift nachgewiesen. 

§  2  Mietpreis- und  Belegungsbindungen  

(1) 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die in den Bauvorlagen entsprechend gekennzeichneten 
Wohnungen (mindestens 30 % der Geschossfläche (GF) Wohnen) nach den Wohnungsbauförde-
rungsbestimmungen des Landes als förderfähige Mietwohnungen zu errichten (mietpreis- und be-
legungsgebundene Wohnungen). 

(2) 
Für diese Wohnungen gelten die in den folgenden Absätzen bestimmten Mietpreis- und Belegungs-
bindungen unmittelbar aus dem Vertrag, und zwar auch dann, wenn aus von dem Vorhabenträger 
zu vertretenen Gründen Fördermittel aus dem Wohnungsbauförderprogramm nicht oder nicht in 
dem vertraglich geschuldeten Umfang gewährt werden (s. Abs. 7). 

Bei einer vom Vorhabenträger zu vertretenden Nichtgewährung von Fördermitteln sind die zum 
Zeitpunkt der Baugenehmigung oder, soweit keine Genehmigung erforderlich ist, die zum Zeitpunkt 
der Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde geltenden Förderbe-
stimmungen zur Bestimmung der Förderfähigkeit heranziehen. 

(3) 
Die Bindungsfrist beträgt 30 Jahre ab Bezugsfähigkeit. Die Frist beginnt nach Zugang der Anzeige 
durch den Vorhabenträger bei der Bauaufsicht. Die vertraglichen Bindungen gelten unabhängig 
von einem etwaigen vorzeitigen Erlöschen förderrechtlich begründeter Bindungen fort. 
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(4) 
Die mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen dürfen während der Bindungsfrist nur Haus-
halten zum Gebrauch überlassen werden, die ihre Wohnberechtigung gegen Übergabe eines nach 
§ 27 des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung (WoFG) ausgestellten und zum Zeitpunkt 
der Übergabe im Land Berlin gültigen Wohnberechtigungsscheines (WBS) nachweisen. Von der 
Verpflichtung zur Vorlage eines Wohnberechtigungsscheines wird abgesehen, soweit Wohnraum an 
Klienten anerkannt gemeinnütziger, sozialpädagogischer oder therapeutischer Einrichtungen zu 
deren Nutzung vermietet wird und das bezirkliche Wohnungsamt dem zustimmt. Soweit aufgrund 
förderrechtlicher Bestimmungen eine Freistellung nach § 30 WoFG erforderlich ist, tritt diese an die 
Stelle der Zustimmung des bezirklichen Wohnungsamtes. 

(5) 
Während der Bindungsfrist darf der vereinbarte Mietzins (Nettokaltmiete ohne kalte und warme Be-
triebskosten) für die mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen die sich aus den folgenden 
Bestimmungen ergebenden Beträge nicht übersteigen: 

a) Die anfängliche Miethöhe (Netto kalt – ohne kalte und warme Betriebskosten) beträgt für die 
gebundenen Wohnungen maximal 6,60 Euro/qm. 

b) Die anfängliche Miete erhöht sich um je 10 Cent je m² Wohnfläche in jedem Jahr. 

c) Die Anfangsmiete darf alle zwei Jahre ab mittlerer Bezugsfertigkeit der gebundenen Woh-
nungen um höchstens 0,20 Euro je qm Wohnfläche jährlich erhöht werden, erstmalig zum 
Monatsersten nach Ablauf von zwei Jahren ab mittlerer Bezugsfertigkeit des Objektes, soweit 
die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Erhöhung der Miete dem nicht 
entgegenstehen. 

d) Die unter Nummern b) und c) geregelten Mietbindungen (anfängliche Miethöhe und Mietent-
wicklung) dürfen die Miethöhe vergleichbarer, nicht preisgebundener Wohnungen nicht über-
schreiten. 

e) Provisionen für die Vermittlung und Vermietung dürfen bei der Vermietung der mietpreis- und 
belegungsgebundenen Wohnungen nicht gefordert werden. Für den Bezug erforderliche Ge-
nossenschaftsanteile dürfen nicht mehr als das Dreifache der unter Berücksichtigung der 
Mietpreisbindungen für die Nettokaltmiete nach a) anzusetzenden monatlichen Bruttowarm-
miete kosten. 

f) Der Vorhabenträger darf für die nach Absatz 1 gebundenen Mietwohnungen 

• eine Leistung zur Abgeltung von Betriebskosten nur nach Maßgabe der §§ 556, 556 
a und 560 BGB und 

• eine einmalige oder sonstige Nebenleistung nur insoweit, als sie nach den Vorschrif-
ten des Landes zugelassen ist, 

ordern, sich versprechen lassen oder annehmen. 
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g) Der Vorhabenträger darf Mieterhöhungen während des 30-jährigen Belegungsbindungszeit-
raumes aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen nur geltend machen, soweit er gegenüber 
dem bezirklichen Wohnungsamt als zuständiger Stelle durch geeignete Unterlagen nach-
weist, dass diese auf Umständen beruhen, die er nicht zu vertreten hat, oder die betroffenen 
Mieter/innen ihr zugestimmt haben. Für die Umlage der aus der Modernisierung resultieren-
den Kosten gilt das allgemeine Mietpreisrecht des BGB, soweit nicht landesrechtliche Vor-
schriften vorgehen. 

h) Der Vorhabenträger darf die Vermietung der mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnun-
gen nicht von der Vermietung von zu Wohnzwecken ungeeigneten Räumen (z. B. Kellerräume, 
Garagen) abhängig machen. 

(6) 
Der Vorhabenträger hat bis zum Ablauf der Mietpreis- und Belegungsbindung gegenüber dem 
Wohnungsamt des Bezirks Neukölln die Einhaltung der oben genannten Bindungen bei jeder Wie-
dervermietung durch Vorlage des Mietvertrags sowie des Wohnberechtigungsscheins der Mieterin 
/ des Mieters nachzuweisen. Der Vorhabenträger übergibt dem Wohnungsamt des Bezirks Neukölln 
jährlich zum 31. Dezember eine Mieterliste mit Angabe des jeweiligen Mietzinses für die in Abs. 1 
genannten Wohnungen. Die vorgenannten Nachweispflichten greifen nicht, wenn und soweit der 
Vorhabenträger aufgrund förderrechtlicher Bestimmungen vergleichbare Nachweise gegenüber 
der Investitionsbank Berlin beizubringen hat. 

(7) 
Die Vertragspartner gehen übereinstimmend davon aus, dass zur Umsetzung der sich aus diesem 
Paragrafen ergebenden Verpflichtungen Fördermittel nach den Wohnungsbauförderungsbestim-
mungen Berlins bereitstehen. Sofern dem Vorhabenträger auf seinen vollständigen und förderfähi-
gen Antrag hin vom Land Berlin keine Wohnungsbauförderung bewilligt wird oder wenn die Zahl 
der ihm bewilligten geförderten Wohnungen den nach Abs. 1 geforderten Umfang unterschreitet, 
entfällt die Verpflichtung nach Abs. 1 im Umfang der nicht geförderten Wohnungen. In diesen Fällen 
sind die nach § 4 bereits zur Sicherung der Belegungsbindung erfolgten Eintragungen ins Grund-
buch zu löschen oder – im Fall der teilweisen Bewilligung – auf die geförderten Wohnungen zu 
beschränken. Die Vertragspartner verpflichten sich, die hierzu erforderlichen Erklärungen abzuge-
ben. 

Eine darüber hinaus gehende Bindung an die Bewilligung von Wohnungsbaufördermitteln besteht 
nicht. Die Mietpreis- und Belegungsbindungen gelten insbesondere auch dann, wenn der Vorha-
benträger auf die Einreichung eines bewilligungsfähigen Antrags auf Förderung für die zu errich-
tenden mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen verzichtet, einen solchen eingereichten 
Antrag vor Bewilligung zurückzieht oder auf die bewilligte Förderung verzichtet oder soweit auf-
grund eines sonst von dem Vorhabenträger zu vertretenden Umstands die Förderung nicht in dem 
beantragten Umfang bewilligt wird. 

(8) 
Soweit die für die Wohnungsbauförderung maßgeblichen Bestimmungen nach Vertragsabschluss 
geändert werden und die Wohnungsbauförderung für das Vorhaben auf dieser Grundlage gewährt 
wird, gelten die vorgenannten Mietpreis- und Belegungsbindungen aus diesem Vertrag mit folgen-
den Maßgaben: Anstelle der in den Absätzen 3, 4 und 5 bestimmten Konditionen der Mietpreis-
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und Belegungsbindungen gelten die hierauf bezogenen Konditionen der dann anzuwendenden 
neuen Wohnungsbauförderungsbestimmungen entsprechend. Im Falle alternativer Fördervarianten 
gelten diejenigen Konditionen, die den in diesem Vertrag geregelten am nächsten kommen. Die 
Dauer der Bindungen beträgt auch in diesem Fall unabhängig von gegebenenfalls abweichenden 
förderrechtlichen Bestimmungen mindestens 30 Jahre. 

[Hier werden 
§ 2 a (Kita-Plätze) und 

§ 2 b (Grundschul-Plätze) und 
§ 2 c (Ausgleichsmaßnahmen) 
eingefügt, wenn erforderlich.] 

§  3  Vertragsstrafen  

(1) 
Bei Nichteinhaltung der Pflichten aus diesem Vertrag sind von dem Vorhabenträger Vertragsstrafen 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu zahlen. Soweit an anderer Stelle dieses oder eines 
anderen mit dem Vorhabenträger geschlossenen Vertrags Vertragsstrafen vereinbart werden bzw. 
wurden, bleiben diese hiervon unberührt. 

(2) 
Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe verlangen, wenn der Vorha-
benträger der seiner durch diesen Vertrag begründeten Verpflichtung zur Errichtung von mietpreis-
und belegungsgebundenen Wohnungen in dem vereinbarten Umfang trotz angemessener Nach-
fristsetzung nicht fristgerecht nachkommt. Die Vertragsstrafe kann geltend gemacht werden, wenn 
im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme die vereinbarten mietpreis- und belegungsgebundenen 
Wohnungen nicht oder nicht im vereinbarten Umfang errichtet werden. 

Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt je Verstoß bis zu einem Prozent der geschätzten Gesamtkosten 
(Investitionsvolumen) der zu errichtenden mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen. Berlin 
ist berechtigt, die vorgenannten Vertragsstrafen wiederholt bis zur Beendigung des Verstoßes fest-
zusetzen, wenn eine schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist von vier Wochen fruchtlos verstri-
chen ist. Die Gesamthöhe der nach diesem Absatz zu zahlenden Vertragsstrafen ist auf 20 % des 
Investitionsvolumens der zu errichtenden förderfähigen Wohnungen beschränkt. 

(3) 
Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe zudem verlangen, soweit der 
Vorhabenträger den nach § 2 Abs. 4 bestehenden Nachweispflichten in Bezug auf die Einhaltung 
der Mietpreis- und Belegungsbindungen nicht in der vertraglich geschuldeten Weise nachkommt, 
die nach § 2 zu beachtende höchstzulässige Miete überschreitet, oder die belegungsgebundenen 
Wohnungen an Nichtberechtigte überlässt. 

Die Höhe der Vertragsstrafe bestimmt sich nach den Kriterien des § 33 WoFG. Sie kann bei fortge-
setzten Zuwiderhandlungen auch wiederholt festgesetzt werden. Berlin wird diese Vertragsstrafe 
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nicht geltend machen, soweit im Falle der Wohnungsbauförderung bei Verstoß gegen entspre-
chende förderrechtliche Bindungen nach § 33 WoFG eine Geldleistung erhoben wird. 

[Hier wird 
§ 3 a (Bürgschaft) 

eingefügt, wenn erforderlich.] 

§  4  Beschränkt  persönliche Dienstbarkeit  

(1) 
Zur weiteren Absicherung der nach § 2 des Vertrages übernommenen Mietpreis- und Belegungs-
bindungen verpflichtet sich der Vorhabenträger, an dem Baugrundstück für die mietpreis- und be-
legungsgebundene Fläche unwiderruflich eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit „Wohnungs-
bindungsrecht“ zugunsten des Landes Berlin zu bestellen. Die Bestellung erfolgt an der zum Zeit-
punkt des Abschlusses dieses Vertrages erreichbaren besten Rangstelle. Die zu bestellende Dienst-
barkeit hat folgenden Inhalt: 

„Die Wohnungen [nach genauer Lage und Größe zu bezeichnen] dürfen auf die Dauer 
von 30 Jahren nur von Personen genutzt werden, die vom Dienstbarkeitsberechtigten 
(zuständige Stelle im Bezirk) benannt werden. Dem Dienstbarkeitspflichtigen steht ein 
Vorschlagsrecht zu. Die Benennung gilt als erteilt für Personen, welche die Vorausset-
zungen für die Gewährung eines Wohnberechtigungsscheines nach den in Berlin gel-
tenden Bestimmungen einhalten.“ 

Der Vorhabenträger trägt dafür Sorge, dass die Eintragung der Dienstbarkeiten in das Grundbuch 
unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Wirksamkeit des Vertrages be-
antragt ist. 

(2) 
Für den Fall, dass sich die vorgenannten Rechte nicht als eintragungsfähig erweisen sollten und ihre 
Eintragung durch das zuständige Grundbuchamt abgelehnt wird, werden sich die Vertragsparteien 
auf eine neue Formulierung einigen. Sollte eine Einigung über den Text der Dienstbarkeit nicht in-
nerhalb von vier Monaten ab Zurückweisung durch das Grundbuchamt erfolgt sein, ist der Vorha-
benträger berechtigt, einen Text der Dienstbarkeit mit entsprechendem Zweck nach billigem Er-
messen (§ 315 BGB) festzulegen. 

(3) 
Nach Ablauf ihrer Geltungsdauer ist die Dienstbarkeit zu löschen. Berlin verpflichtet sich, nach Ab-
lauf dieser Frist auf Antrag des Vorhabenträgers die für die Löschung erforderlichen Erklärungen 
abzugeben. 

(4) 
Die mit der Bestellung und Löschung der Dienstbarkeit anfallenden Notar- und Grundbuchkosten 
sind von dem Vorhabenträger zu tragen. 
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§  5 Aufschiebende Bedingung,  Wirksamkeit  

Die Verpflichtungen des Vorhabenträgers aus diesem Vertrag stehen unter der aufschiebenden Be-
dingung, dass er von der durch ihn beantragten und zu erteilenden Befreiung eröffneten Möglichkeit 
der Errichtung einer Geschossfläche Wohnen in Höhe von […] m2 Gebrauch macht. 

§  6  Vertraulichkeit, Datenschutz,  Auskunftspflichten  /  
Weitergabe von  Pflichten  aus diesem  Vertrag  

(1) 
Die Vertragspartner werden die nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Unterlagen und Daten, die 
bei der Durchführung der Maßnahmen erlangt werden, vertraulich behandeln und nur im Einver-
nehmen mit dem jeweiligen anderen Vertragspartner an Dritte weitergeben. Die Vertragspartner 
tragen für die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen Sorge. 

(2) 
Dieser Vertrag unterliegt grundsätzlich dem Aktenauskunfts- und Akteneinsichtsrecht nach dem Ge-
setz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin (IFG) und dem Umweltinformationsgesetz 
(UIG) in der jeweils gültigen Fassung. Der Umfang der danach bestehenden Rechte ergibt sich aus 
den Bestimmungen dieser Gesetze. 

(3) 
Der Vorhabenträger ist verpflichtet, Berlin schriftlich mitzuteilen, wenn er beabsichtigt, das Grund-
stück ganz oder teilweise an Dritte zu veräußern oder Dritten Erbbaurechte an diesen Flächen zu 
bestellen. 

(4) 
Der Vorhabenträger wird sicherstellen, dass die offenen Verpflichtungen für alle – auch künftige – 
Fälle der Weiterveräußerung des Grundstücks oder der Begründung oder Veräußerung von Erb-
baurechten an diesem Grundstück durch den Vorhabenträger der durch Dritte auf die jeweiligen 
Rechtsnachfolger übertragen werden. 

(5) 
Der Vorhabenträger haftet auch bei einer Veräußerung des Grundstücks für die von ihm in diesem 
Vertrag übernommenen Verpflichtungen. Soweit Berlin einer Veräußerung des Grundstücks zu-
stimmt, kann der Vorhabenträger die Entlassung aus den sich aus diesem Vertrag ergebenden 
Pflichten und Bindungen verlangen. Berlin muss einem solchem Verlangen nur dann nachkommen, 
wenn der Dritte in einer gesonderten, den Formerfordernissen dieses Vertrags entsprechenden Er-
klärung gegenüber Berlin sämtliche noch zu erbringenden Pflichten und Bindungen des Vorhaben-
träger aus diesem Vertrag unmittelbar als eigene Pflichten und Bindungen übernimmt. 
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§  7  Änderungen  oder  Ergänzungen  dieses Vertrages  

(1) 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sowie anderer Vereinbarungen, die den Inhalt die-
ses Vertrags berühren, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht gesetzlich ein 
strengeres Formerfordernis vorgeschrieben ist. 

(2) 
Sollten bei der Durchführung des Vertrags ergänzende Bestimmungen notwendig werden, so ver-
pflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarungen in dem Sinne zu treffen, in 
welchem sie bei Abschluss des Vertrags getroffen worden wären. Das Gleiche gilt, wenn einzelne 
Bestimmungen dieses Vertrags späteren gesetzlichen Regelungen widersprechen. 

(3) 
Eine Anpassung dieses Vertrags ist gemäß § 60 VwVfG vorzunehmen, wenn der künftige Bauantrag 
von den diesem Vertrag zugrundeliegenden Bauvorlagen wesentlich abweicht. 

§  8  Kosten und  Abgaben  

Die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und sonstigen Abgaben nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen wird, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich anders geregelt, nicht berührt. 

§  9  Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen wirksam. Die Vertragspartnerverpflichten sich, unwirksame Bestimmungen 
durch andere zulässige Regelungen zu ersetzen, die dem erstrebten städtebaulichen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen möglichst weitgehend entsprechen. 

§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 
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Berlin, den _____________ 

Unterzeichnung für den Vorhabenträger 

Berlin, den _____________ 

Die vorstehende Verpflichtungserklärung wird angenommen. 

Unterzeichnung für Berlin 



 

 
 

  

 

 

   

   

    

   

 

 

 

   

  

       

    

 

 

 

 

  

        

   

       

   

   

 

      

    

     

  

  

 

    

   

 

 

 

  

  

    

   

       

 

 

Anlage 2a 

[einzufügen in Anlage 1 als § 2a, wenn erforderlich] 

§ 2a Verpflichtungserklärung zur Übernahme von Kosten  

für Kindertageseinrichtungen  

 

(1) 

Durch den vom Vorhabenträger geplanten Wohnungsbau entsteht ein Bedarf von […] Plätzen 

für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen. Die Berechnung dieses Wertes basiert 

auf dem im Berliner Modell der Kooperativen Baulandentwicklung angewendeten Verfahren 

und den in Berlin zugrunde zu legenden Richtwerten und wurde vom zuständigen Amt 

bestätigt. 

(2) 

Der sich aus dem Vorhaben ergebende Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gem. Abs. 1 lässt 

sich in der Bezirksregion des Bauvorhabens in vorhandenen Kindertageseinrichtungen nicht 

decken. Nach den vorliegenden auf Erfahrungswerten basierenden Kostenschätzungen 

Berlins betragen die durchschnittlichen Kosten für die Erweiterung oder Errichtung einer 

Kindertageseinrichtung ohne Grundstückskosten […] € pro Platz. Diese Kostenschätzung 

wurde mit dem Vorhabenträger erörtert und wird von ihm anerkannt. 

(3) 

Berlin ist dabei oder beabsichtigt, Kindertageseinrichtungen neu zu errichten oder zu 

erweitern, die den Bedarf verschiedenster Bauvorhaben erfüllen sollen, zu denen auch das 

Vorhaben des Vorhabenträgers gehört. Der Vorhabenträger übernimmt die Kosten dieser 

Maßnahmen anteilig in Höhe des durch sein Vorhaben insoweit ausgelösten Bedarfs, wie die 

Zahl der zulässigen Wohnungen über denen liegt, die nach den Festsetzungen des 

Bebauungsplans ohne Erteilung einer Befreiung zulässig gewesen wären. 

Auf dem Grundstück war – nach dem vorgefundenen Planungsrecht – Wohnungsbau im 

Umfang von ca. […] m² Geschossfläche zulässig bzw. bereits darüber hinaus vorhanden. Der 

aus der Wahrnehmung dieses Planungsrechts bzw. des vorhandenen Bestandes begründete 

Bedarf an Plätzen wird in Abzug gebracht. Danach verbleibt ein vom Vorhabenträger zu 

übernehmender Kostenbetrag i. H. v. […] €. 

Der Betrag ist vier Wochen nach Zugang der Anzeige des Baubeginns für das befreite 

Vorhaben auf folgendes Konto des Bezirks […] einzuzahlen. 

(4) 

Der Vorhabenträger hat das Recht, Berlin nach Ablauf einer Frist von drei Jahren nach 

bezugsfertiger Herstellung seines Vorhabens schriftlich auffordern nachzuweisen, dass bei 

Abschluss dieses Vertrages noch nicht abgeschlossene Bauvorhaben zur Erweiterung der 

Kapazität von Kindertagesbetreuung in der maßgeblichen Bezirksregion bis zum Zeitpunkt der 

Aufforderung abgeschlossen wurden und dadurch mindestens diejenige Zahl von Plätzen in 

Kindertageseinrichtungen zusätzlich zur Verfügung stehen, die der Höhe seiner 

Kostenbeteiligung entspricht. 
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(5) 

Wird der Nachweis gem. Abs. 4 nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der 

Aufforderung geführt, ist die gem. Abs. 3 gezahlte Kostenbeteiligung zurückzuerstatten. 



 

 
 

 

 

 

   

   

    

   

 

 

 

  

  

 

 

 

      

    

     

  

 

 

 

          

  

   

  

 

 

      

 

 

 

    

 

    

     

  

 

        

   

 

  

Anlage 2b 

[einzufügen in Anlage 1 als § 2a, wenn erforderlich] 

§ 2a  Verpflichtungserklärung  

zur  Errichtung  /  Sicherung einer Kindertageseinrichtung  

 

(1) 

Durch den vom Vorhabenträger geplanten Wohnungsbau entsteht ein Bedarf von […] Plätzen 

für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen. Die Berechnung dieses Wertes basiert 

auf dem im Berliner Modell der Kooperativen Baulandentwicklung angewendeten Verfahren 

und den in Berlin zugrunde zu legenden Richtwerten und wurde vom zuständigen Amt 

bestätigt. 

(2) 

Der sich aus dem Vorhaben ergebende Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gem. Abs. 1 lässt 

sich in der Bezirksregion des Bauvorhabens in vorhandenen Kindertageseinrichtungen nicht 

decken. 

(3) 

Auf dem Grundstück war – nach dem vorgefundenen Planungsrecht – Wohnungsbau im 

Umfang von ca. […] m² Geschossfläche zulässig bzw. bereits darüber hinaus vorhanden. Der 

aus der Wahrnehmung dieses Planungsrechts bzw. des vorhandenen Bestandes begründete 

Bedarf an Plätzen wird in Abzug gebracht. 

(4) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, entsprechend den Plänen, die dem Befreiungsantrag 

zugrunde liegen oder die hier beigefügt sind, eine Kindertageseinrichtung für mindestens […] 

Plätze nach den Richtlinien Berlins einschließlich den erforderlichen Spielflächen mit einer 

Mindestgröße von […] m² und Außenanlagen zu errichten und dauerhaft zu erhalten. Die für 

den Wohnungsbau nach § 3 vereinbarten Fristen gelten entsprechend. 

(5) 

Der Vorhabenträger wird die Kindertageseinrichtung einem geeigneten Träger zu einem 

angemessenen Mietzins für Kindertagesstätten oder vergleichbare soziale Einrichtungen 

überlassen. 

Als geeignet gelten nur solche Träger, die sich gegenüber Berlin verpflichten, die 

Kostenbeteiligung von Eltern und Kindern ausschließlich nach den Bestimmungen des 

Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetzes vorzunehmen und auf die Erhebung von 

Zusatzentgelten zu verzichten. Hiervon ausgenommen sind Zusatzentgelte für die Verpflegung 

sowie sog. Eltern- Initiative-Kindertagesstätten. 

Die Auswahl des Trägers der freien Jugendhilfe erfolgt im Einvernehmen mit Berlin. Eine 

Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB VIII ist zur Aufnahme des Betriebs vom Träger einzuholen. 
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(6) 

Die Sicherung der in diesem Paragraphen geregelten Bindungen erfolgt durch Vertragsstrafe 

und dingliche Sicherung. 

[Der Mustervertrag der Wohnungsbauleitstelle zum Berliner Modell sieht entsprechende 
Sicherungsregelungen in § 16, § 17 Abs. 2 und § 19 Abs. 2 vor. Diese Regelungen sind dann 
in Anlage 1 in die §§ 4, 4a und 5 zu integrieren.] 

[oder] 

Auf dem Grundstück des Vorhabenträgers (oder auf einem Grundstück in unmittelbarer 

Nachbarschaft) wird eine Kindertageseinrichtung betrieben, die eine Kapazität von […] Plätzen 

aufweist. 

Der Vorhabenträger hat durch geeignete Unterlagen nachgewiesen, dass der Weiterbetrieb 

dieser Kindertageseinrichtung rechtlich nur bis zum [xx.xx.20xx] [nicht länger als 3 Jahre ab 

Antragstellung] gesichert ist. Er hat gleichzeitig rechtsverbindliche Erklärungen des 

Eigentümers und Vermieters der entsprechenden Kindertageseinrichtung und des Betreibers 

vorgelegt, die – aufschiebend bedingt durch die Errichtung eines mit dieser Befreiung 

zugelassenen Bauvorhabens – das Nutzungsrecht und eine entsprechende Nutzungspflicht 

für einen Weiterbetrieb bis zu einem Zeitpunkt unwiderruflich sicherstellen, der 15 Jahre nach 

der Abgabe der jeweiligen Erklärung liegt. Die Erklärungen enthalten das Recht Berlins, für 

den Fall, dass der durch sie begünstige Betreiber den Betrieb einstellt oder Anlass zur 

fristlosten Kündigung des entsprechenden Miet- bzw. Nutzungsvertrages gibt, einen neuen 

Vertragspartner zum Eintritt in die Verträge innerhalb einer angemessenen Frist zu benennen, 

der sich zum Weiterbetrieb verpflichtet hat und das Miet- oder Nutzungsverhältnis fortsetzt. 

Berlin kann diese Rechte auch selbst ausüben und sie anschließend einem Dritten in eigener 

Verantwortung zur Nutzung überlassen. Die Erklärungen enthalten die Verpflichtung zur 

Bewilligung entsprechender dinglicher Sicherung. 



 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

      

  

    

  

       

  

 

 

 

             

  

       

 

 

      

    

      

 

  

 

   

     

 

 

   

   

 

  

 

 

Anlage 3 

[einzufügen in Anlage 1 als § 2b, wenn erforderlich] 

§ 2b  Verpflichtungserklärung  

zur  Übernahme von Kosten für Grundschulerweiterung  /  Grundschulneubau  

 

(1) 

Durch das vom Vorhabenträger geplante Vorhaben entsteht nach den diesem Vertrag zugrun-

deliegenden Berechnungen ein Bedarf von […] Plätzen in Grundschulen. Die Berechnungen 

basieren auf einem standardisierten Verfahren und den in Berlin zugrunde zu legenden Richt-

werten. 

(2) 

Der sich ergebende Bedarf an Grundschulplätzen kann in den vorhandenen Grundschulen 

des Einzugsbereichs des Vorhabens nicht gedeckt werden. Berlin plant deshalb im Blick auf 

dieses und eine große Zahl von weiteren Bauvorhaben eine Erweiterung der Grundschule […] 

um […] Plätze / den Neubau einer Grundschule an folgendem Standort: […]. Die geplante 

Grundschulerweiterung bzw. der Grundschulneubau dienen auch der Deckung des durch das 

vorliegende Vorhaben ausgelösten Bedarfs in Höhe von […] Plätzen. Nach den vorliegenden 

auf Erfahrungswerten basierenden Kostenschätzungen Berlins betragen die durchschnittli-

chen Kosten für die Erweiterung oder Errichtung einer Kindertageseinrichtung ohne Grund-

stückskosten […] € pro Platz. Diese Kostenschätzung wurde mit dem Vorhabenträger erörtert 

und wird von ihm anerkannt. 

(3) 

Der Vorhabenträger übernimmt die Kosten der Maßnahmen gem. Abs. 2 anteilig in Höhe des 

durch sein Vorhaben insoweit ausgelösten Bedarfs, wie die Zahl der zulässigen Wohnungen 

über denen liegt, die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans ohne Erteilung einer Be-

freiung zulässig gewesen wären. 

Auf dem Grundstück war – nach dem vorgefundenen Planungsrecht – Wohnungsbau im Um-

fang von ca. […] m² Geschossfläche zulässig bzw. bereits darüber hinaus vorhanden. Der aus 

der Wahrnehmung dieses Planungsrechts bzw. des vorhandenen Bestandes begründete Be-

darf an Plätzen wird in Abzug gebracht. Danach verbleibt ein vom Vorhabenträger zu über-

nehmender Kostenbetrag i. H. v. […] €. 

Der Betrag ist vier Wochen nach Zugang der Anzeige des Baubeginns für das befreite Vorha-

ben auf folgendes Konto des Bezirks […] einzuzahlen. 

(4) 

Der Vorhabenträger kann Berlin nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren nach bezugsfertiger 

Herstellung seines Vorhabens auffordern nachzuweisen, dass bei Abschluss dieses Vertrages 

noch nicht abgeschlossene Bauvorhaben zur Erweiterung der Kapazität von Grundschulen im 

maßgeblichen Einzugsbereich bis zum Zeitpunkt der Aufforderung abgeschlossen wurden und 

dadurch mindestens diejenige Zahl von Plätzen in Grundschulen zusätzlich zur Verfügung ste-

hen, die der Höhe seiner Kostenbeteiligung entsprechen. 
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(5) 

Wird der Nachweis gem. Abs. 4 nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Aufforde-

rung geführt, ist die Kostenbeteiligung zurückzuerstatten. 



 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

        

     
 

 

 

    

 

 

  
  

Anlage 4 

[einzufügen in Anlage 1 als § 2c, wenn erforderlich] 

§ 2c  Verpflichtungserklärung  

zur  Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen  

 

(1) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung der im Folgenden im Einzelnen be-

schriebenen Maßnahmen zur Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

der Überschreitung der Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO: 

[a) … 
b) …] 
Die genaue Lage und die konkrete Art der durchzuführenden Maßnahmen einschließlich An-

gaben zu Zeitpunkt, Pflegezeitraum und Sicherung ergeben sich aus dem dieser Erklärung 

beigefügten [Ausgleichs- / Außenanlagen- / Begrünungskonzept – genaue Bezeichnung und 
Datum einfügen]. 

(2) 

Die Durchführungspflicht wird nach Maßgabe von § 4a dieses Vertrages durch Vertragserfül-

lungsbürgschaft gesichert. 

[Es ist ein Text aus dem Mustervertrag der Wohnungsbauleitstelle in Anlehnung an die Rege-
lungen in § 16 Abs. 1 Buchst. c) und d) zu übernehmen.] 



Berechnungsgrundlagen für Städtebauliche Verträge 

nach dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung oder bei Abschluss von Städ-

tebaulichen Verträgen im Rahmen von Befreiungsentscheidungen nach § 31 Abs. 2 BauGB 

(Neuköllner Modell) – Stand 30.11.2022 

 

1. Berechnung des Anteils förderfähiger und mietpreisgebundener Wohnungen 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑜𝑜𝐺𝐺𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜ä𝐺𝐺ℎ𝐺𝐺 𝑊𝑊𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝐺𝐺𝑛𝑛 (𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑊𝑊𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝐺𝐺𝑛𝑛)  × 30 %  

2. Berechnung der sozialen Infrastruktur: 

𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑊𝑊𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝐺𝐺𝑛𝑛
2  = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝐺𝐺𝑑𝑑 𝑊𝑊𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝐺𝐺𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝑛𝑛 (𝑊𝑊𝑊𝑊)  × 2 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑑𝑑𝐺𝐺𝑜𝑜𝑛𝑛𝐺𝐺𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑜𝑜 𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝐺𝐺𝑑𝑑 

100 𝑚𝑚

2a) Berechnung Kitaplätze 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑜𝑜 𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝐺𝐺𝑑𝑑 × 7 % 𝐽𝐽𝐴𝐴ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝐴𝐴𝑛𝑛𝑟𝑟𝐺𝐺𝐺𝐺𝑒𝑒ä𝑑𝑑𝑟𝑟𝐺𝐺 × 70 % 𝑉𝑉𝐺𝐺𝑑𝑑𝐺𝐺𝑜𝑜𝑑𝑑𝑟𝑟𝑉𝑉𝑛𝑛𝑟𝑟𝐺𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑒𝑒𝐺𝐺 
= 𝐵𝐵𝐺𝐺𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑜𝑜 𝐾𝐾𝑛𝑛𝑒𝑒𝐴𝐴𝐾𝐾𝑜𝑜ä𝑒𝑒𝐴𝐴𝐺𝐺 

≈ 1 Kitaplatz je 1.021 m² GF Wohnen 

2b) Berechnung Schulplätze 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑜𝑜 𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝐺𝐺𝑑𝑑 × 6 % 𝐽𝐽𝐴𝐴ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝐴𝐴𝑛𝑛𝑟𝑟𝐺𝐺𝐺𝐺𝑒𝑒ä𝑑𝑑𝑟𝑟𝐺𝐺 × 90 % 𝑉𝑉𝐺𝐺𝑑𝑑𝐺𝐺𝑜𝑜𝑑𝑑𝑟𝑟𝑉𝑉𝑛𝑛𝑟𝑟𝐺𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑒𝑒𝐺𝐺 
= 𝐵𝐵𝐺𝐺𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑜𝑜 𝐺𝐺𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑉𝑉𝑜𝑜𝐾𝐾𝑜𝑜ä𝑒𝑒𝐴𝐴𝐺𝐺 

≈ 1 Schulplatz je 926 m² GF Wohnen 

3. Kosten zur Ablöse von Kita- und Schulplätzen (ab 01.12.2022) 

Kitaplatz  48.000 Euro (entfällt bei Herstellung der Kitaplätze durch Bauherrn) 

Schulplatz  80.000 Euro 

 

 

Hinweise: 

- Die Geschossfläche Wohnen (GF Wohnen) umfasst, vereinfacht beschrieben, alle der Wohnung 

zuzuordnenden Geschossflächen (auch die Grundflächen der Wände), die Wohnungen exklusiv 

erschließende Verkehrsflächen (inkl. Aufzüge) sowie den Wohnungen zuzuordnende Technikflä-

chen. Weitere Informationen und Abweichungen können dem Rundschreiben 2/2019 der Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW II C 1 vom 02.12.2019) entnommen werden. 

- Die in den Berechnungsformeln verwendeten Annahmen zur Wohnungsgröße, zur durchschnittli-

chen Belegung, zu den Jahrgangsstärken und Versorgungsquoten sind berlinweit durch die Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen als Berechnungsgrundlage im Rahmen des Berliner 

Modells vorgegeben. 

- Nachkommastellen bei den Kita- und Schulplatzbedarfen werden auf die nächste Ganze Zahl auf- 

bzw. abgerundet. 

- Die aktuellen Kostenkennwerte basieren auf den fortgeschriebenen Baukostenindex seit dem 

01.07.2021 und sind bei Vertragsabschlüssen ab dem 01.11.2021 verbindlich anzuwenden. 
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